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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Haushalts- und Finanzausschuss Vorberatung 12.09.2017    

Kreisausschuss Entscheidung 18.09.2017    

 
 

Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für 
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen am Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR, Standort 
Sassnitz, im Haushaltsjahr 2017 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss beschließt überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 
2017 i. H. v. 88.000,00 EUR für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen am Beruflichen Bildungszent-
rum VR, Standort Sassnitz – Produktsachkonto 2310701.5231000/7231000. 
 
Die Deckung erfolgt aus Einsparungen im Produktsachkonto 2310600.5231000/7231000, Gebäu-
deunterhaltungsmaßnahme am Schulwohnheim Sassnitz.  
 

 

 

 

Stralsund, 22.08.2017 

 
 
 

gez. Ralf Drescher 
- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Finanzen  
Vorlagen  Nr.: 

BV/2/0385 

Status: öffentlich 
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Begründung: 
 
Im Haushaltsplan 2017 sind für die Gebäudeunterhaltung des Beruflichen Bildungszentrums 
VR (RBB) am Standort Sassnitz 6.000 EUR für die Erneuerung von Fußbodenbelegen in den 
Verwaltungsräumen eingestellt. Weitere Maßnahmen sind nicht vorgesehen.  
Aufgrund von großen Verbissschäden durch Marderbefall in der Fassadendämmung des Ge-
bäudes sind überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen i. H. v. 88.000,00 EUR er-
forderlich. Hierzu wurde von einem Planungsbüro ein Sanierungskonzept einschließlich Kos-
teneinschätzung erstellt. 

Zum Zeitpunkt der Planung für das Haushaltsjahr 2017 waren diese Schäden nicht bekannt, 
sodass hierfür keine Mittel in den Haushaltsplan eingestellt werden konnten. 
Durch die Verbissschäden im Fassadenbereich ist die Wärmedämmung für das Gebäude 
nicht mehr gegeben. Aus diesem Grund muss hier unverzüglich gehandelt werden. Vor dem 
Wintereinbruch sollte der Schaden behoben werden, da sonst mit erhöhten Heizkosten ge-
rechnet werden muss.  
Aus den genannten Gründen ist die Maßnahme unvorhergesehen und unabweisbar. 
 
Die Deckung erfolgt aus Einsparungen im Produktsachkonto 2310600.5231000/7231000, 
Gebäudeunterhaltung am Schulwohnheim Sassnitz.  

 

   

Anlagen: 
Übersicht Verbissschäden 
 
Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten: 88.000,00 € 

Finanzierung  

Veranschlagung im aktuel-
len Haushaltsplan:  

Produkt/Konto: 
2310701.5231000/7231000      

 
0,00 € 

über- oder außerplanmäßi-
ge Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus Pro-
dukt/Konto:  
- MiA 2310600.5231000/7231000 
- ME       

 
 

88.000,00 € 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 
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